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   Bekanntmachung 

zur Aufhebung der 

Allgemeinverfügung der Stadt Greven vom 03.02.2022 

zum Vollzug des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) hier: Quarantäne für Haushaltsangehörige nach 

Kontakt zu SARS-CoV-2 

 

Hiermit wird die Allgemeinverfügung der Stadt Greven vom 03.02.2022 zum Vollzug des Infekti-

onsschutzgesetzes (IfSG) hier: Quarantäne für Haushaltsangehörige nach Kontakt zu SARS-CoV-

2, aufgehoben. 

 

Diese Allgemeinverfügung tritt am Tage nach der Veröffentlichung in Kraft.  

 

Auf Grundlage der §§ 41 Abs. 4 und 43 Abs. 1 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG NRW) kann 

als Zeitpunkt der Bekanntgabe und damit des Inkrafttretens einer Allgemeinverfügung der Tag, 

der auf die Bekanntmachung folgt, festgelegt werden. 

 

Greven, den 04.02.2022     Stadt Greven  

         

        gez. 

i. A. Matthias Bücker 

        Stadtkämmerer 
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